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17.07.2024 
 

Wichtige neue Entscheidung 
 
Ausländerrecht: Zum Duldungsgrund der unmittelbar bevorstehenden Eheschließung 
bei sog. Positivmitteilung des Standesamtes 
 
§ 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG, § 12 Abs. 1 Satz 1, § 13 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 
PStG, Art. 48 BayVwVfG 
 
Duldungsgrund 
Anmeldung 
Terminsbestimmung 
Positivmitteilung 
Rücknahme der Positivmitteilung 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 09.04.2024, Az. 10 CE 24.420 
 
 
 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Die Annahme einer unmittelbar bevorstehenden Eheschließung im Sinne eines 

Duldungsgrundes nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG kommt auch dann grund-

sätzlich in Betracht, wenn das mit der Anmeldung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Perso-

nenstandsgesetz (PStG) in Gang gesetzte Verwaltungsverfahren zur Prüfung der 

Ehevoraussetzungen gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 PStG durch 

Positivmitteilung des Standesamtes erfolgreich beendet wird (vgl. 

Nr. 60a.2.1.1.2.1 i.V.m. Nr. 30.0.6 VwV-AufenthG). 
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2. Zu der auf Grund der Umstände des Einzelfalles im vorliegenden Verfahren anzu-

nehmenden Ausnahme. 

 

Hinweise: 

I. 

 

In der ausländerrechtlichen Praxis müssen sich die Verwaltungsgerichte immer wie-

der mit von Ausländern vorgebrachten Konstellationen beschäftigen, mit denen ein 

Duldungsgrund nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (i.V.m. Art. 6 GG und Art. 12 

EMRK) wegen unmittelbar bevorstehender Eheschließung geltend gemacht wird (vgl. 

auch bereits den ebenfalls als „Wichtige neue Entscheidung“ veröffentlichten Be-

schluss des BayVGH vom 05.05.2021, Az. 10 CE 21.1228, juris). 

 

Im vorliegenden Fall bestand die Besonderheit, dass das zuständige Standesamt be-

reits eine sog. Positivmitteilung nach § 13 Abs. 4 Satz 1 PStG ausgestellt hatte 

(wenn auch mit dem Hinweis „Der Termin ist noch nicht bestimmt“). 

 

II. 

 

1. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) weist in der vorliegenden Ent-

scheidung – nach kurzer Zusammenfassung der einschlägigen Rechtsprechung 

zu § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG (Rn. 4 bis 6) – darauf hin, dass die Annahme  

einer unmittelbar bevorstehenden Eheschließung auch dann grundsätzlich in Be-

tracht komme, wenn das mit der Anmeldung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 PStG in 

Gang gesetzte Verwaltungsverfahren zur Prüfung der Ehevoraussetzungen ge-

mäß § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 PStG durch Positivmitteilung des Stan-

desamtes erfolgreich beendet werde (vgl. Nr. 60a.2.1.1.2.1 i.V.m. Nr. 30.0.6 VwV-

AufenthG) und die sechsmonatige Frist des § 13 Abs. 4 Satz 3 PStG noch nicht 

abgelaufen sei. Das Standesamt, bei dem die Eheschließung angemeldet sei, 

habe nach § 13 Abs. 1 Satz 1 PStG zu prüfen, ob der Eheschließung ein Hinder-

nis entgegensteht. Werde bei der Prüfung der Ehevoraussetzungen ein Ehehin-

dernis nicht festgestellt, so teile das Standesamt nach § 13 Abs. 4 Satz 1 PStG 

den Eheschließenden mit, dass die Eheschließung vorgenommen werden könne, 
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wobei die Mitteilung für das Standesamt, das die Eheschließung vornimmt, ver-

bindlich sei (vgl. Lammers in Gaaz/Bornhofen/Lammers, PStG, 6. Aufl. 2023, § 13 

Rn. 40; BayVGH, Beschluss vom 05.05.2021, Az. 10 CE 21.1228, juris Rn. 20). 

 

2. Im konkreten Fall gelangt der BayVGH jedoch zu dem Schluss, dass die Ehe-

schließung nicht unmittelbar bevorstehe (Rn. 8). 

 

a) Unabhängig von der Frage des Rechtscharakters der Positivmitteilung und 

einer eventuellen Bindungswirkung für das ausländerrechtliche Verfahren 

(siehe dazu unten unter III.) habe die Standesbeamtin bei Übersendung der 

Positivmitteilung an die deutsche Lebensgefährtin des Antragstellers darauf 

hingewiesen, dass das Oberlandesgericht die Unterlagen auf Befreiung von 

der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zurückgesandt habe und dem 

Antrag derzeit nicht entsprochen werden könne, da noch Unterlagen (beglau-

bigte Kopie des gültigen Aufenthaltstitels und Vorlage einer eidesstattlichen 

Versicherung des Familienoberhauptes zum Familienstand des Antragstellers) 

vorzulegen seien. Daraus ergebe sich, dass die Standesbeamtin offensichtlich 

entgegen der von ihr ausgestellten Bescheinigung über die Anmeldung der 

Eheschließung nach § 13 Abs. 4 Satz 1 PStG gerade noch nicht davon aus-

gegangen sei, dass alle Voraussetzungen für die Eheschließung vorliegen. 

Des Weiteren habe sie den Bevollmächtigten des Antragstellers auf den noch 

nicht vorgelegten Aufenthaltstitel hingewiesen und mitgeteilt, dass deshalb 

eine Terminvereinbarung für die Eheschließung noch nicht möglich sei (Rn. 9). 

 

b) Zum anderen habe, worauf der Antragsgegner zu Recht hinweise, die Stan-

desbeamtin nach Ausstellung der Positivmitteilung inzwischen ein Verfahren 

nach Art. 48 BayVwVfG eingeleitet (Lammers in Gaaz/Bornhofen/Lammers, 

PStG, 6. Aufl. 2023, § 13 Rn. 38, 43) und den Antragsteller zur beabsichtigten 

Rücknahme der Positivmitteilung nach Art. 28 BayVwVfG angehört. Die Be-

scheinigung sei von Anfang an rechtswidrig gewesen, da die Befreiung von 

der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses vom Oberlandesgericht  

München nach § 1309 Abs. 2 BGB, Art. 13 EGBGB, § 12 Abs. 3 PStG zwin-
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gend vorgeschrieben, aber noch nicht erteilt worden sei, weshalb die Voraus-

setzungen für die Eheschließung nicht vorgelegen hätten und bis zum heuti-

gen Tag nicht vorliegen würden (Rn. 10). 

 

c) Unter diesen Umständen könne nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Eheschließung unmittelbar bevorstehe bzw. ein Termin zur Eheschließung in 

absehbarer Zeit bestimmbar sei. Die Beantwortung der Frage, ob eine Rück-

nahme der Positivmitteilung zurecht erfolgt sei, sei gegebenenfalls von der da-

für zuständigen freiwilligen Gerichtsbarkeit zu klären (BayVGH, Beschluss 

vom 05.05.2021, Az. 10 CE 21.1228, juris Rn. 29). Die Dauer eines solchen 

Verfahrens sei nicht absehbar (Rn. 11). 

 

d) Auch der bereits gestellte Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehe-

fähigkeitszeugnisses reiche nicht aus. Nach der Rechtsprechung des Senats 

sei davon auszugehen, dass allein die Vorlage der für die Eheschließung er-

forderlichen Unterlagen (im Sinne von § 12 Abs. 2 PStG) regelmäßig nicht für 

die Annahme einer unmittelbar bevorstehenden Eheschließung ausreiche, 

weil sich daran noch die inhaltliche Prüfung der Voraussetzungen und damit 

des Fehlens von Ehehindernissen nach § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 

PStG anschließe (BayVGH, Beschluss vom 05.05.2021, Az. 10 CE 21.1228, 

juris Rn. 26; Beschluss vom 14.07.2022, Az. 10 CE 22.844, juris Rn. 5). Selbst 

wenn man davon ausgehen wollte, es sei ausreichend, dass ein Antrag auf 

Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses gestellt worden 

ist und nicht bereits die Befreiung selbst vorliegen muss (Bergmann/Dienelt/ 

Dollinger, Ausländerrecht, 14. Aufl. 2022, § 60a Rn. 25; Röder in Decker/ 

Bader/Kothe, BeckOK Migrations- und Integrationsrecht, Stand 15.01.2024, 

AufenthG § 60a Rn. 71 f.; für das Erfordernis einer Befreiung, auch wenn be-

reits eine Positivmitteilung ausgestellt worden ist, OVG Bremen, Beschluss 

vom 28.09.2016, Az. 1 B 153/16, juris Rn. 3), gelte dies jedenfalls nur, wenn 

vom Ausländer alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt worden sind.  

Dies war bzw. ist – so der BayVGH (Rn. 12) – jedoch im vorliegenden Verfah-

ren weder aus Sicht des Oberlandesgerichtes noch aus Sicht der zuständigen 

Standesbeamtin der Fall. 
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III. 

 

Mit dieser Entscheidung hatte der BayVGH auf die Beschwerde der den Freistaat 

Bayern vertretenden Landesanwaltschaft Bayern hin den stattgebenden Eilbeschluss 

des VG München vom 20.02.2024 (Az. M 12 E 24.331) aufgehoben und den Antrag 

nach § 123 VwGO abgelehnt. 

 

In der Beschwerdebegründung hatte die Landesanwaltschaft auch darauf hinge- 

wiesen, dass, unabhängig von der Frage, ob das Verwaltungsverfahren zur Prüfung 

der Ehevoraussetzungen nachweislich bereits beendet sei, die in § 13 Abs. 4 Satz 1  

letzter Halbsatz PStG angeordnete Verbindlichkeit einer Positivmitteilung nach allge-

meiner personenstandsrechtlicher Meinung jedoch dann nicht gelte, wenn dem Ehe-

schließungs-Standesamt ein Ehehindernis bekannt werde (vgl. Lammers in Born-

hofen/Lammers, PStG, 6. Aufl. 2023, § 13 Rn. 44; Wellenhofer in Münchener Kom-

mentar zum BGB, 9. Aufl. 2022, § 1310 Rn. 13). 

 

Entfalte die Positivmitteilung Bindungswirkung in zweierlei Richtungen, nämlich  

gegenüber dem Anmelde-Standesamt und gegenüber dem Eheschließungs- 

Standesamt (vgl. Lammers in Bornhofen/Lammers, PStG, 6. Aufl. 2023, § 13 Rn. 43), 

so entfalle – gleichsam als actus contrarius – in den Fällen eines bekanntgeworde-

nen Ehehindernisses – wie hier – die Bindung nach § 13 Abs. 4 Satz 1 letzter Halb-

satz PStG nicht nur gegenüber dem Eheschließungs-Standesamt, sondern auch  

gegenüber dem Anmelde-Standesamt. Dies gelte nicht nur, wenn eine Ehevoraus-

setzung nach der Anmeldung nachträglich weggefallen sei, sondern auch soweit  

ein Ehehindernis bei der Prüfung übersehen worden sei (vgl. Lammers in Born-

hofen/Lammers, PStG, 6. Aufl. 2023, § 13 Rn. 44; Kriewald in Wellenhofer, BeckOK 

Großkommentar zum BGB, Stand: 1.11.2023, § 1310 Rn. 58, 62). 

 

Diese Rechtsfolge sei Ausfluss der den gesetzlichen Regelungen zur Eheschließung 

zugrunde liegenden Maxime, wonach eine Trauung nur vorgenommen werden darf, 

sofern die gesetzlichen Voraussetzungen auch noch im Zeitpunkt der Eheschließung 

vorliegen (arg e § 1310 Abs. 1 Satz 2 BGB; vgl. auch § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 PStG; 

Nr. 14.1.2 PStG-VwV). Dies ergebe sich nicht zuletzt auch aus der Regelung des 
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§ 13 Abs. 4 Satz 2 PStG, wonach bei Anzeige von die Ehevoraussetzungen betref-

fenden tatsächlichen Verhältnissen durch die Eheschließenden die Mitteilung nach 

§ 14 Abs. 4 Satz 1 PStG entsprechend zu ändern oder aufzuheben ist; nichts ande-

res könne in den Fällen gelten, in denen das jeweilige Standesamt auf andere Weise 

hiervon erfahre (vgl. auch Lammers in Bornhofen/Lammers, PStG, 6. Aufl. 2023, § 13 

Rn. 44), da der Standesbeamte nicht sehendes Auges zu einem rechtswidrigen  

Handeln gezwungen werden dürfe (vgl. auch § 2 Abs. 2 PStG). Dementsprechend 

habe auch der erkennende Senat in seinem Beschluss vom 05.05.2021 (Az. 10 CE 

21.1228, juris Rn. 31) festgestellt, dass das zuständige Standesamt – mit Blick auf 

§ 1310 Abs. 1 i.V.m. § 1314 Abs. 2 BGB – bei der Überprüfung von Ehehindernissen 

eine Amtsermittlungspflicht treffe. 

 

Der BayVGH hat zu diesen Ausführungen in der Entscheidung (Rn. 9) inhaltlich nicht 

Stellung genommen, sondern auf die konkreten Umstände des Einzelfalles abgestellt 

(Rn. 8 ff.), die – wie gerade der vorliegende Fall zeigt – in der Praxis bezüglich des 

Duldungsgrundes der unmittelbar bevorstehenden Eheschließung stets sorgfältig ge-

prüft werden sollten. 

 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
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